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BDKJ-Diözesanversammlung 2013 
8. bis 9. März 2013 
 
 
Antrag Nr.:   Nr. 4  5 

 
Antragsteller:  BDKJ-Diözesanvorstand 
 
Antrag:   Inhaltlicher und methodischer Rahmen  
    für die jugendpolitische Arbeit  10 
    des BDKJ Diözese Münster     
 
 
 
Die Diözesanversammlung des BDKJ Diözese Münster möge beschließen: 15 
 
Der BDKJ Diözese Münster gibt sich für den Arbeitsbereich Jugendpolitik bis zur 
Diözesanversammlung 2018 den im Antragstext beschriebenen Rahmen. Innerhalb 
dieses Rahmens setzt der BDKJ Schwerpunkte, die bei der jährlichen Diözesanver-
sammlung abgestimmt werden.  20 
Bei der Diözesanversammlung 2018 wird der im Antragstext gefasste Auftrag des 
BDKJ Diözese Münster reflektiert und ggf. weiter entwickelt. 
 
1. Grundausrichtung der jugendpolitischen Arbeit 
Der BDKJ Diözese Münster hat einen vielfältigen Auftrag im Bereich der Jugendpoli-25 
tik. Es ist die Aufgabe des BDKJ, sich auf verschiedenen Ebenen politisch für gute 
Rahmenbedingungen im Hinblick auf die katholische Jugendverbandsarbeit einzu-
setzen.  
 
Der BDKJ vertritt die Interessen der Jugendverbandsarbeit, indem er sich für  aus-30 
reichende Fördermittel für die Träger der Jugendverbandsarbeit einsetzt und poli-
tische Fragestellungen aufgreift, die für die kirchliche Jugendarbeit relevant sind.      
Wichtige Grundlagen der Vertretungsarbeit im BDKJ sind gute Kontakte zu politi-
schen Entscheidungsträgern sowie eine ausgewogene und qualitativ hochwertige 
Öffentlichkeitsarbeit.  35 
 
Der BDKJ Diözese Münster wird in politischen Kontexten primär durch die Mitglieder 
des BDKJ-Diözesanvorstandes vertreten. 
Das politische Wirkungsgebiet des BDKJ-Diözesanvorstand erstreckt sich auf den 
nordrhein-westfälischen Teil des Bistum Münster. Die jugendpolitische Vertretungs-40 
arbeit im Offizialatsbezirk Oldenburg bzw. im niedersächsischen Teil des Bistums 
Münster ist an den BDKJ-Landesverband Oldenburg delegiert. 
 
2. Inhaltliche Ausgestaltung der jugendpolitischen Arbeit 
Der BDKJ Diözese Münster greift solche Fragestellungen im jugendpolitischen Be-45 
reich auf, die für die kirchliche Jugend(verbands)arbeit relevant sind, treibt die 
Meinungsbildung zu den einzelnen Themenfeldern in den Gremien des BDKJ voran 
und vertritt gefasste Positionen nach außen.  
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Der aktuelle Themenkatalog wird bei der jährlichen BDKJ-Diözesanversammlung 
präsentiert und im Hinblick auf die Priorisierung der vergangenen Monate disku-
tiert.  
Die Versammlung kann ein weiteres jugendpolitisches (Schwerpunkt-)Thema be-
nennen, das für das kommende Jahr im Wirkungsgebiet des BDKJ-Diözesan-5 
vorstandes besondere Bedeutung haben soll. Außerdem wird beschlossen, welche 
Themen nicht mehr bearbeitet werden sollen.  
 
 
3. Instrumente der jugendpolitischen Vertretungsarbeit 10 
 
3.1. Begleitung der Vertretungsarbeit auf kommunaler und Kreisebene 
Der BDKJ begleitet die jugendpolitischen Entwicklungen auf kommunaler und auf 
Kreisebene, indem er Fragestellungen wahrnimmt und aufgreift, die die kirchliche 
Jugend(verbands)arbeit betreffen. 15 
 
Dabei arbeitet der BDKJ-Diözesanvorstand eng mit den BDKJ-Kreisverbänden und 
weiteren Verbandlerinnen und Verbandler zusammen, die sich in der jugendpoliti-
schen Vertretungsarbeit engagieren. Außerdem ist er mit Personen, die seitens des 
Bistums zur politischen Vertretungsarbeit beauftragt sind (z. B. Kreisdekanatsge-20 
schäftsführer), im Kontakt und trägt dazu bei, dass sie die Anliegen der kirchlichen 
Jugend(verbands)arbeit ins Gespräch bringen. 
 
Der BDKJ fördert die jugendpolitische Kompetenz von Jugendhilfeausschussmitglie-
dern durch die Fortbildungen und die Begleitung in Fragestellungen, die für die 25 
kirchliche Jugend(verbands)arbeit relevant sind.    
 
Der BDKJ-Diözesanvorstand handelt im Hinblick auf die jugendpolitische Vertre-
tungsarbeit auf kommunaler und Kreisebene und bei der Begleitung von Jugendhil-
feausschussmitgliedern subsidiär. Er unterstützt andere katholische Akteure und 30 
agiert nur dort selbst, wo es keine tragenden Strukturen die jugendpolitische Ar-
beit insgesamt oder für einzelne Aspekte dieses Aufgabenfeldes gibt.  
Wo die BDKJ-Kreisverbände die Verantwortung für die jugendpolitische Vertre-
tungsarbeit nicht übernehmen können, trägt der BDKJ-Diözesanvorstand dazu bei, 
dass sich andere Verbandlerinnen und Verbandler dort einbringen.  35 
 
3.2. Politische Kontakte des BDKJ-Diözesanvorstandes zu Mitgliedern des 
Landtages und des Bundestages   
Der BDKJ-Diözesanvorstand hält allgemeine politische Kontakte zu Mandatsträ-
gerinnen und Mandatsträgern aller im Landtag von NRW vertretenen politischen 40 
Parteien. Kontakte zu weiteren relevanten Parteien sind möglich. 
Hauptzielgruppe bei den politischen Kontakten sind die aus dem Gebiet des Bistums 
Münster stammenden Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtages (MdL’s) 
und entsprechende Abgeordnete des Deutschen Bundestages (MdB’s). 
 45 
Über die Kontakte zu den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern hinaus soll der 
BDKJ-Diözesanvorstand die Jugendorganisationen der o. g. Parteien im Blick haben. 
Kontakte zu Vertreterinnen und Vertretern der Zusammenschlüsse der Jugend-
organisationen der Parteien aus dem nordrhein-westfälischen Teil des Bistums sol-
len hier in erster Linie angestrebt werden. 50 
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3.3. Jugendpolitische Veranstaltungen 
Der BDKJ-Diözesanvorstand soll politische Veranstaltungen (z. B. Podiumsdiskus-
sionen) anderer Träger, Organisationen oder von Parteien nutzen, um die Interes-
sen der Jugend(verbands)arbeit ins Spiel zu bringen.  
Soweit es inhaltlich und organisatorisch möglich ist, soll der BDKJ Diözese Münster 5 
auch selbst Träger solcher jugendpolitischer Veranstaltungen sein. 
 
3.4. Politische Kontakte von Verantwortungsträgern der Jugendverbandsarbeit  
Neben den eigenen jugendpolitischen Kontakten soll der BDKJ-Diözesanvorstand die 
Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsverbände im Bistum Münster bei ihren 10 
jugendpolitischen Kontakten unterstützen. Dieses soll hauptsächlich auf zweierlei 
Arten erfolgen:  
 
a) Kontakte bei Aktionen und Veranstaltungen der Mitgliedsverbände und Gliede-
rungen  15 
Die Mitgliedsverbände und Gliederungen initiieren selbstständig den Kontakt zu Po-
litikerinnen und Politikern und tragen die Verantwortung für die inhaltliche Ausges-
taltung sowie die Vorbereitung der Veranstaltung. 
Nach Bedarf kann der BDKJ diese Arbeit der Mitgliedsverbände und Gliederungen 
begleitet.  20 
 
b) Kontakte in den Gremien des BDKJ-Diözesanverbandes (Diözesanversammlung, 
DLR, DKdM)  
Einmal jährlich soll der BDKJ-Diözesanvorstand Politikerinnen und Politiker in ein 
Gremium des BDKJ Diözese Münster einladen. 25 
 


